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Rechtssatz

Hinsichtlich des Zulässigkeitvorbringens, es liege aufgrund des ausdrücklich erklärten Willens der Behörde, keine

Zustellung vornehmen zu wollen, keine Zustellverfügung und somit keine Zustellung vor, ist auf das Erkenntnis des

VwGH vom 25. April 1996, 95/07/0216, zu verweisen: Selbst in jenem Fall, in dem (wie hier) die Behörde eine

Bescheidzustellung an eine in der Urschrift o@enkundig formell nicht als Bescheidadressat angeführte Person

vornimmt, bewirkt die faktische Übermittlung des Bescheides durch die Behörde an diese Person dessen

"antragsgemäße Zustellung" samt den entsprechenden Rechtsfolgen.
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